
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 62 B-L-VG
Amtsverschwiegenheit und

Auskunftspflicht
 B-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.10.2020

(1) Die Mitglieder der Landesregierung und alle anderen Organe des Landes, der Gemeinden und der durch

Landesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur

Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen

verp2ichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der ö5entlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit,

der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft

des ö5entlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten

ist (Amtsverschwiegenheit).

(2) Die Amtsverschwiegenheit besteht für die Mitglieder der Landesregierung nicht gegenüber dem Landtag, wenn er

derartige Auskünfte ausdrücklich verlangt.

(3) Von der Verp2ichtung zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit können die Mitglieder der Landesregierung in den

gesetzlich bestimmten Fällen durch einen unter sinngemäßer Anwendung des Artikels 60 Absatz 2 zu fassenden

Beschluß der Landesregierung entbunden werden.

(4) Die Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten

Selbstverwaltungskörper haben über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit dem

eine gesetzliche Verschwiegenheitsp2icht nicht entgegensteht; beru2iche Vertretungen sind nur gegenüber den ihnen

jeweils Zugehörigen auskunftsp2ichtig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer

gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird.
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